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DAS ZERTIFIKATSPROGRAMM
 Umfang: 7 Tage in zwei Blöcken plus schriftliche Prüfung

 Durchführung: Die Teilnahme ist vor Ort aber auch via Zoom möglich

 Anrechenbarkeit: auf den Part-time Master in Business mit Fokus Sustainable Finance  
(www.ebs.edu/msf)

 Referenten: 12 Top-Spezialisten aus Unternehmen und von Beratungsgesellschaften, Finanzdienstleistern 
sowie aus der Wissenschaft

 Abschluss: EBS-Zertifikat „ESG Performance Manager (EBS)“

 Kursgebühr: EUR 4.950 (inkl. Prüfungsgebühr, Unterlagen, Verpflegung ), die Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) 
bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit

  Kursgebühr, rabattiert (EUR 4.450, USt-befreit): für alle Kooperationspartner (B.A.U.M., Bundesinitiative 
Impact Investing, Deutsches Aktieninstitut, DIRK, FNG, ICV, VFU) und alle Alumni der EBS Executive School

 Sie erhalten eine vertiefte Darstellung der nachhaltigkeitsorientierten Ausgestaltung von Messung, Steuerung, 
Kontrolle und Reporting der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen über alle ESG-Dimensionen, dabei 
werden die finanzielle Performance und die nichtfinanzielle Performance als zu integrierende Leistungsebenen 
betrachtet.

 Innovatives Cutting Edge Know-how befähigt Sie, die nachhaltige Geschäftsstrategie zu unterstützen und alle 
Nachhaltigkeitschancen und -risiken zu erfassen und zu bewerten.

 Das innovative und konkurrenzloses Qualifizierungsangebot macht Sie für den Austausch mit internen 
Schnittstellenpartnern zu allen materiellen Nachhaltigkeitsthemen absolut diskussionsfähig und verbessert 
Ihre Analyse,- Entscheidungs- und Beratungsqualität.

 Das attraktive Universitätszertifikat der EBS Executive School steigert Ihre persönliche Wettbewerbsfähigkeit 
in einem sich sehr dynamisch entwickelnden Umfeld.

IHR NUTZEN

Mitarbeiter aus Unternehmen aller Branchen mit 
einer nachhaltigkeitsorientierten Geschäftsstrategie, 
mit oder ohne Kapitalmarktorientierung, 

insbesondere Fach- und Führungskräfte aus den 
Bereichen

 Controlling, Rechnungswesen, Reporting, Risiko-
management, Carbon Management, Strategie, 
Unternehmensentwicklung, Vorstandsstäbe, etc. 

 Sustainable Finance, CSR, Nachhaltigkeit, Umwelt, 
etc.

 Kreditanalyse, Avale/Garantien, etc. (Banken/ 
Firmenkundenbereiche)

 Unternehmensanalysen (institutionelle Investoren, 
Beteiligungsgesellschaften, ESG- und Finanz-
Rating-Gesellschaften)

DIE ZIELGRUPPEN

Young-jin Choi 
Director of Impact and ESG, Vidia GmbH, München

Tobias Hartmann 
Teamlead ESG Reporting & Ratings, Heidelberg-
CementAG, Heidelberg

Dr. Klaus Hufschlag 
Senior Vice President, Sustainability Reporting & Cont-
rolling, Deutsche Post AG, Bonn

Andrea Kämmler-Burrak 
Principal, Horváth & Partner GmbH, München

Marin Krebs 
Vorstand, Sustainable AG, München

Jochen Kurtz 
Vice President, Performance Management & Analytics, 
BASF SE, Ludwigshafen

Wiebke Merbeth  
Partnerin, Sustainable Finance etc., Deloitte Consulting 
GmbH, München

Lydia Neuhuber 
Senior Manager, Deloitte Consulting GmbH, München

PD Dr. Matthias Schleuning 
Head of Senior Scientist Group “Functional Ecology and 
Global Change”, Forschungszentrum Biodiversität und 
Klima, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 
Frankfurt am Main

Angelina Schock 
Managing Partner, GCS Consulting GmbH, München

Prof. Dr. Mike Schulze 
Vizedekan, Professor für Controlling, Rechnungswesen 
und Finanzmanagement, CBS International Business 
School, Mainz

Severin Weig 
Director Group Treasury, Group Insurance & Corporate 
Risk, HeidelbergCement AG, Heidelberg

Prof. Dr. Thomas Wunder 
Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Unternehmensführung, Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Neu-Ulm, Neu-Ulm

DIE REFERENTINNEN UND REFERENTEN



Modul 1: Grenzen des Wirtschaftens 
Planetary boundaries, Rückkopplung und Kippelemente, Ökosystem- 
leistungen, Nachhaltige Entwicklung, Globale Entwicklungsziele, 
soziale Folgen der Klimakrise, etc.

Modul 2: EPM-relevante Regulierung von Unternehmen 
Europäisches Gesetzgebungsverfahren, Action Plan, Green Deal, 
nichtfinanzielles Reporting (CSR-RL/CSRD, TaxonomieVO), Liefer- 
kettengesetz (D/EU), Modern Slavery Act (GB), EU Green Bond  
Standard, Deutscher Corporate Governance Kodex, etc.

Modul 3: Nachhaltige Unternehmensführung und EPM 
Nachhaltige Unternehmensführung, nachhaltige Geschäftsstrate-
gie, ESG Performance Management, 10 ICV-Grundsätze für Green 
Controlling, Green Controlling Framework, Integration finanzielles und 
nichtfinanzielles Corporate Performance Management, etc.

Modul 4: Ökonomische Vorteilhaftigkeit unternehmerischer 
Nachhaltigkeit 
Portfolioebene: Vorteilhaftigkeit nachhaltiger Kapitalanlagen, Unter-
nehmensebene: Zusammenhang zwischen Corporate Sustainability 
Performance (CSP) und Corporate Financial Performance (CFP), Busi-
ness Case der Nachhaltigkeit, Predictive Sustainability Analytics, etc.

Modul 5: Nachhaltiges strategisches Management:  
Strategiekontext und Inhalt 
Zukunftssicherung durch Verknüpfung von Strategie und Nachhaltig-
keit, Mindsets und nachhaltige Strategiearbeit, „North Star“  
und Purpose, nachhaltige Strategietypen, hybride Strategien, Busi-
ness Cases für Nachhaltigkeit, nachhaltige Geschäftsmodelle und 
Geschäftsportfolios

Modul 6: Nachhaltiges strategisches Management:  
Strategieprozess und Transformation 
Nachhaltige Strategiearbeit 2.0, Stakeholder- und Materialitäts- 
analysen, Management der Transformation, Fallstricke und Erfolgs-
fallen auch für die besten Strategien

Modul 11: Globale und EU-Institutionalisierung des externen 
nichtfinanziellen Reporting 
Konzept der integrierten Berichterstattung, IFRS Sustainability Dis- 
closure Standards, CSRD / European Sustainability Reporting  
Standards (ESRS der EFRAG), Unterschiedlichkeit der Nachhaltig- 
keitsberichte, Limited vs. Reasonable assurance: Umfang, Gründe  
und Entwicklung der Prüfungstiefe, etc.

Modul 12: Daten, Prozesse und Digitalisierung des nichtfinan-
ziellen Reporting 
Aufbau eines Sustainability KPI-Managements, Leistungsmöglich-
keiten moderner ERP und Finanz/ Controlling-Software für Nach-
haltigkeitssteuerung und -berichterstattung, CSRD-Reporting im 
Single Electronic Reporting Format, Business Process Management 
(Prozess- und Datenmodelle), etc.

Modul 13: Carbon Accounting und Carbon Reporting 
Direkte und indirekten THG-Emissionen (GHG-Protocol, Science-
based Targets, Carbon and Material Flow Cost Accounting, ISO-
Normen mit Klimabezug), Carbon Reporting (nach GHG-Protocol, nach 
TCFD, nach CSRD), Publizitätsgrundsätze und Berichtsprinzipien, 
CO2-Emissionen in der Lieferkette

Modul 14: Carbon Controlling 
Klimaszenarien als Basis der strategischen Risikosteuerung, Ziele-
definition (Klimaneutralität, Reduktionspfade, Science-based Targets, 
etc.), CO

2-Reduktionsansätze, THG-Bepreisung (CO2-Zertifikate, 
CO2-Steuern, interne CO2-Preise, etc.), Kennzahlen und Kennzahlen-
systeme (Carbon Intensity, etc.)

Module 7 und 8: ESG-Controlling 
ESG-Controlling-Systeme, Nachhaltigkeitsdimensionen in den Haupt-
prozessen (KLR, Budgetierung, Investitionsrechnung, Beteiligungs- 
management, etc.) und in wesentlichen Funktionsbereichen 
(Produktion, Beschaffung, Logistik, Marketing, etc.), ESG-Controlling-
Instrumente (Ökobilanz, Material- und Energieflussrechnung, etc.), 
Environmental Accounting & Reporting, etc.

Modul 9: Impact Measurement & Management 
Impact Measurement (Wirkungsfelder, Materialität, Wirkungslogik/-
ziele/-indikatoren, Impact-Monetarisierung), Impact Management 
(IMM-Qualität, Reifegradmodell, Tools, Frameworks, Standards 
und Methoden), IMM-Integration in das operative und strategische 
Controlling

Modul 10: Nachhaltigkeit im Risikomanagement 
Neue Risikoarten (Ökologie, Gesellschaft, Governance, Geopolitik), 
Risiko aus der Verantwortung für Lieferketten, Szenarioanalysen, 
finanzielle Bewertung, ESG-Risikointegration in den Risk Manage-
ment Framework, Compliance-Risiken aus Falschanwendungen von 
Regulierung (Greenwashing)

BLOCK A (Tag 1) 
TRANSFORMATION DER WIRTSCHAFT

BLOCK B (Tag 2) 
GRUNDLAGEN ESG PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM)

BLOCK C (Tag 3) 
STRATEGISCHES ESG PERFORMANCE MANAGEMENT

BLOCK E (Tag 6) 
NICHTFINANZIELLES REPORTING

BLOCK F (Tag 7) 
KLIMARISIKO-STEUERUNG

BLOCK D (Tage 4 und 5) 
OPERATIVES ESG PERFORMANCE MANAGEMENT

DAS CURRICULUM DES ZERTIFIKATSPROGRAMMS 
ESG PERFORMANCE MANAGEMENT (EPM)

Block 1 (Mo – Mi):  24.–26.04.2023

Block 2 (Mo – Do):  08.–11.05.2023

Klausur (Sa Vormittag):  17.06.2023

DIE TERMINE



SUSTAINABLE FINANCE WIRD ZUM STANDARD.  
UND WIR BEREITEN SIE DARAUF VOR.

10%  
Rabatt  

für ICV- 
Mitglieder

START: 

20.03.2023

BERUFSBEGLEITEND

7 STUDIENTAGE

KOMPAKTSTUDIUM 
SUSTAINABLE & 
RESPONSIBLE 
INVESTMENTS (SRI) 
Jetzt informieren unter www.ebs.edu/sri

START: 

18.09.2023

BERUFSBEGLEITEND

12 STUDIENTAGE

KOMPAKTSTUDIUM 
CORPORATE  
SUSTAINABLE  
FINANCE (CSF) 
Jetzt informieren unter www.ebs.edu/csf

START: 

24.04.2023

BERUFSBEGLEITEND

7 STUDIENTAGE

KOMPAKTSTUDIUM 
ESG PERFORMANCE  
MANAGEMENT (EPM) 
Jetzt informieren unter www.ebs.edu/epm

START: 

08.05.2023

BERUFSBEGLEITEND

5 STUDIENTAGE

KOMPAKTSTUDIUM 
IMPACT INVESTING (IIV)
Jetzt informieren unter www.ebs.edu/iiv

EBS-Kooperationspartner:

 15 bis 25 Top-Dozenten je Programm aus der Sustainable Finance-
Praxis und -Wissenschaft

 entscheidender Wissensvorsprung in strategierelevanten Themen-
feldern

 notwendige Expertise zur Erfüllung von Regulatorik und Kunden-
wünschen sowie zur Steigerung von Unternehmenserfolg und 
-reputation

 Cutting Edge Know-how, universitäres Niveau, transformations-
fördernd und sinnstiftend

 hohe Lernerfolge durch proaktive Diskussionen, anschauliche  
Praxisbeispiele und gute Prüfungsleistungen

 hilfreiche Karriereförderung durch persönliches Networking vor Ort 
und nach der Veranstaltung (Sustainable Finance-Communities)

 alle Themen auch als maßgeschneiderte Inhouse-Programme mit 
Präsenz- und Online-Formaten

WAS UNSERE NACHHALTIGKEITSPROGRAMME AUSZEICHNET

Bei Fragen zu Inhalten des Programms, zur Anmeldung oder zu den Eingangsvoraussetzungen wenden Sie sich bitte an:

EBS Universität  
für Wirtschaft und Recht 
EBS Executive School

Hauptstraße 31 
65375 Oestrich-Winkel/Rheingau

Prof. Dr. Rolf Tilmes 
Wissenschaftlicher Leiter   
Finance, Sustainability Management

rolf.tilmes@ebs.edu 
+49 (163) 8827703

Dr. Thomas Schulz 
Akademischer Leiter 
Nachhaltigkeitsprogramme

thomas.schulz.extern@ebs.edu 
+49 (177) 5684282

BERATUNG UND ANMELDUNG

Zur  
Anmeldung

www.ebs.edu/sum


10%  
Rabatt  

für ICV- 
Mitglieder

Titel, Name, Vorname

Geburtsdatum und -ort

SCHULBILDUNG   Allg. Hochschulreife   Fachhochschulreife   Sonstige:

PRIVAT 

 Straße, Nr.

 PLZ, Ort  Bundesland

 Telefon  Fax

 Mobil  E-Mail

GESCHÄFTLICH 

 Firma

 Funktion  Abteilung

 Straße, Nr.

 PLZ, Ort  Bundesland

 Telefon  Fax

 Mobil  E-Mail

BEVORZUGTE KONTAKTADRESSE

Post   privat     geschäftlich

E-Mail   privat     geschäftlich

ICH BEANTRAGE  
DIE ZULASSUNG ZUM
KOMPAKTSTUDIUM  
ESG PERFORMANCE  
MANAGEMENT (EPM)

Jahrgang

Starttermin

ANMELDEBOGEN
Bewerbungsbogen bitte einsenden an:

EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH 
EBS Executive School 
Hauptstraße 31 
65375 Oestrich-Winkel 

 
Fax +49 611 7102 10 2010  
E-Mail info.es@ebs.edu



ERKLÄRUNG Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meines Antrags auf Zulassung. Die Geschäftsbedingungen sowie  
die Studiengebühren und Zahlungsbedingungen der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH habe ich zur 
Kenntnis genommen und erkenne sie als Vertragsbestandteil an.

 
 

 Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer

 
Falls Kosten vom  
Arbeitgeber über-  
nommen werden:

 Firmenstempel  Unterschrift Arbeitgeber

BEWERBUNGSUNTERLAGEN 
 Bitte reichen Sie mit diesem Anmeldebogen folgende Unterlagen ein:  
 – Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werdegangs  
 Die Unterlagen können elektronisch, postalisch oder via Fax zugesandt werden.

INSTITUTIONELLE BILDUNG 

Universität 

 Ort Fachrichtung Abschluss Datum

Fachhochschule 

  

Berufsausbildung 

 

Sonstiges 

 

ZUORDNUNG DES ARBEITGEBERS 

   Freier Finanzdienstleister   Kreditinstitut   Pensionskasse 
   Versicherungsmakler   Volks- und Raiffeisenbank   Stiftung/kirchliche Einrichtung 
   Versicherungsvermittler   Sparkasse   Steuerberater 
   Immobilienmakler    Privatbankhaus   Rechtsanwalt 
   Vermögensverwalter    Versicherungsgesellschaft   Notar 
   Sachverständiger    Immobiliengesellschaft    Sonstige:

POSITION IM UNTERNEHMEN 

   Inhaber/Geschäftsführender Gesellschafter    Geschäftsführer 
   Prokurist/Abteilungsleiter    Mitarbeiter

BERUFSERFAHRUNG                Jahre bei Aufnahme des Studiums, davon                Jahre im Bereich Sustainable Finance

MITGLIEDSCHAFTEN   BAI        B.A.U.M.       BII        DIRK       FNG       ICV        VfU 
 
KOSTENÜBERNAHME   Arbeitgeber   persönlich  (bitte aus versicherungstechnischen Gründen angeben)



ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

1 Gegenstand des Vertrages 
1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehun-
gen zwischen der EBS  Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH (im Folgenden „EBS“) und 
dem Studierenden oder Seminarteilnehmer (im Folgenden: „Teilnehmer“) für die Teilnahme an 
einem Seminar, Studiengang oder Zertifikatsprogramm der EBS Executive School der EBS (im 
Folgenden „Studiengang“). Die wissenschaftliche Leitung des Studiengangs liegt beim jeweiligen 
Fachbereich/Fachinstitut der EBS. Die Vertragsleistungen und die Teilnahmevoraussetzungen er-
geben sich aus der Studienbroschüre des jeweiligen Studiengangs (Papierform oder elektronisch 
im Internet unter https://www.ebs.edu/weiterbildung.html) in der bei Vertragsschluss gültigen 
Fassung.  
1.2 Vertragspartner sind die EBS sowie der zum Studiengang zugelassene Teilnehmer. Es be-
steht daneben die Möglichkeit der Anmeldung des Teilnehmers zum Studiengang über seinen 
Arbeitgeber; in diesem Fall sind der Teilnehmer und dessen Arbeitgeber Vertragspartner der EBS 
und haften für die Verbindlichkeiten des Teilnehmers aus dem Vertrag als Gesamtschuldner.  

2 Bewerbung 
2.1 Das Angebot des Studiengangs durch die EBS erfolgt stets freibleibend. 
2.2 Der Antrag auf Zulassung zum Studiengang muss vom Bewerber in Textform an den jewei- 
 ligen Fachbereich/das jeweilige Fachinstitut gerichtet werden. Dem Antrag auf Zulassung  
 sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen vollständig beizufügen: 

a. Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges und des bisherigen beruflichen Werde-
gangs, 

b. ein aktuelles Lichtbild (in digitaler Form), 
c. Abschriften oder Ablichtungen der relevanten Zeugnisse, 
d. Begründung des Antrags auf Zulassung zum Studiengang, 
e. eine unterzeichnete und mit Datum versehene Erklärung des Bewerbers, aus der sich 

ergibt, dass er die „Geschäftsbedingungen“ sowie die „Studiengebühren und Zah-
lungsbedingungen“ kennt und als Vertragsbestandteil anerkennt. In dem Fall, dass der 
Bewerber von seinem Arbeitgeber angemeldet werden soll, ist die Erklärung zusätzlich 
vom Arbeitgeber abzugeben. 

3 Zulassung 
Die wissenschaftliche Leitung des Studiengangs entscheidet im Falle der Erfüllung der Zulas-
sungskriterien (abgeschlossenes Studium und/oder Berufserfahrung) im eigenen Ermessen über 
die Zulassung des Bewerbers zum Studiengang. Im Falle einer erforderlichen Anerkennung ver-
gleichbarer Qualifikationen basiert die Zulassung zum Studiengang auf einer nicht anfechtbaren 
Entscheidung des Zulassungsausschusses. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. 
Durch Übersendung einer schriftlichen Zulassungsbestätigung der EBS an den Bewerber kommt 
das Vertragsverhältnis zustande. Die unter Ziff. 2.2 e genannten Unterlagen werden Vertragsbe-
standteil. Gemeinsam mit der Zulassungsbestätigung erhält der zugelassene Teilnehmer die erste 
Gebührenrechnung sowie gegebenenfalls eine Übersicht über die weiteren Zahlungstermine.

4 Zahlungsbedingungen, Verzug 
4.1 Rechnungen der EBS werden dem Teilnehmer unter Berücksichtigung seiner bei der An-
meldung angegebenen Adress daten entweder per Email oder auf dem Postweg zugestellt. Auf 
ausdrücklichen Wunsch erhält der Teilnehmer stets eine Rechnung in Papierform.
4.2 Rechnungen gemäß Ziffer 4.1 sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
4.3 Die Vergütung wird insbesondere in voller Höhe auch für Zeiten geschuldet, in denen der 
Teilnehmer am Studiengang ganz, teilweise, auf Dauer oder nur vorübergehend nicht teilnimmt, 
wenn der Teilnehmer (z.B. wegen Nichtbestehens von Prüfungen) das Bildungsziel nicht erreicht 
oder wenn vom Teilnehmer erwartete Zuschüsse Dritter zu den Bildungsaufwendungen aus-
bleiben. 
4.4 Die Vergütung kann nur gemindert werden, wenn ein von der EBS zu vertretendes Leis-
tungshindernis besteht und die entfallenen Leistungen nicht in angemessener Zeit nachgeholt 
werden können. Dem Teilnehmer steht in diesem Fall der Nachweis offen, dass die EBS Kosten 
erspart hat; die Vergütung vermindert sich dann in Höhe des Anteils der ersparten Kosten, der auf 
den Teilnehmer entfällt.
4.5 Die Aufrechnung durch den Teilnehmer mit anderen als unbestritten oder rechtskräftig  fest-
gestellten Gegenansprüchen sowie die Ausübung von Leistungsverweigerungs- und Zurückbehal-
tungsrechten aus bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gründen sind ausgeschlossen. 
4.6 Bei Zahlungsverzug ist die EBS unbeschadet ihres Kündigungsrechts nach Ziff. 5.5 berech-
tigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen.
 

5 Rücktrittsrechte, Vertragsaufhebung, Änderungen 
5.1 Die EBS ist bis 14 Tage vor Beginn des Studiengangs berechtigt, von dem Vertrag zurück-
zutreten, sofern sich bis 21 Tage vor Studienbeginn eine nicht hinreichende Teilnehmerzahl für 
den Studiengang angemeldet hat. Als nicht hinreichend gilt eine Teilnehmerzahl von weniger als 
15 Personen; der EBS steht es jedoch im Einzelfall frei, den Studiengang auch mit einer geringe-
ren Anzahl von angemeldeten Teilnehmern durchzuführen. Hat der Teilnehmer bereits eine Ver-
gütung an die EBS gezahlt, wird ihm diese in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche 
des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Das Widerrufsrecht nach Ziff. 6 bleibt unberührt. 
5.2 Ein Rücktritt seitens des Teilnehmers ist nur bis zum ersten Veranstaltungstag möglich. Im 
Falle des Rücktritts wird eine Schadenspauschale in Höhe von 75 % der gesamten Vergütung erho-
ben, wenn kein qualifizierter Ersatzteilnehmer gefunden werden kann. Wenn es der EBS gelingt, den 
frei werdenden Studienplatz mit einem anderen qualifizierten Bewerber zu besetzen, reduziert sich 
die Schadenspauschale auf 25 % der gesamten Vergütung. Die Schadenspauschale umfasst auch 
den entgangenen Gewinn der EBS. Die darüber hinaus bereits gezahlten Studiengebühren werden 
erstattet. Dem Teilnehmer steht der Nachweis offen, dass der EBS kein oder ein wesentlich gerin-
gerer Schaden entstanden ist. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.  
5.3 Die ordentliche Kündigung des Vertrags ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall, 
dass dem Teilnehmer die für einen Aufenthalt am Veranstaltungsort gegebenenfalls erforderlichen 
Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis, ggf. auch als Visum) bei den 
zuständigen staatlichen Stellen nicht oder verspätet erteilt werden. Dieses gilt darüber hinaus für 
den Fall, dass Prüfungsleistungen, unabhängig davon, ob sie Voraussetzung für die Teilnahme an 
nachfolgenden Teilen des Studiengangs sind oder nicht, endgültig nicht bestanden sein sollten, 
der Teilnehmer von den gegebenenfalls folgenden Prüfungen ausgeschlossen ist oder der Bil-
dungsabschluss aus sonstigen, von der EBS nicht zu vertretenden Gründen nicht mehr erworben 
werden kann. Die Vorlesungsveranstaltungen können weiterhin besucht werden; hierüber wird 
eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. Die Verpflichtung zur Tragung der gesamten Vergütung 
bleibt auf jeden Fall bestehen.  
5.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Frist bleibt unberührt. Die EBS kann insbesondere aus wichtigem Grund kün-
digen, wenn der Teilnehmer im Bewerbungsverfahren schuldhaft falsche Angaben gemacht hat, 
den Studiengang durch sein Verhalten schuldhaft stört, im Rahmen von Prüfungsleistungen eine 
Täuschung oder einen Täuschungsversuch unternimmt oder mit der Zahlung der Vergütung trotz 
Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Zahlung und Androhung der Kündigung für den Fall 
des erfolglosen Ablaufs der Nachfrist in Verzug ist, und wenn der EBS daher unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 
5.5 Wurde die EBS durch ein vertragswidriges Verhalten des Teilnehmers zur außerordent-
lichen Kündigung veranlasst, behält sie ihren vollen Anspruch auf Zahlung der Vergütung; die 
Rückerstattung bereits gezahlter Gebühren ist ausgeschlossen. 
5.6 Die Wahl der eingesetzten Methoden und Hilfsmittel obliegen der EBS. Geringfügige Ände-
rungen in den Inhalten und der Zeitdauer des Studiengangs bleiben vorbehalten. Sie berechtigen 
den Teilnehmer nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen, 
bemüht sich die EBS um eine Verschiebung der Veranstaltung oder einen geeigneten Ersatzrefe-
renten. Für den Fall, dass wesentliche Studieninhalte ausfallen, ermäßigt sich die Studiengebühr 
anteilig. Eine weitergehende Haftung der EBS ist ausgeschlossen. Wird die Durchführung des Stu-
dienganges, insbesondere der Lehrveranstaltungen, aus unvorhersehbaren und nicht von der EBS  
zu vertretenden Gründen für die EBS unmöglich oder unzumutbar (z.B. aufgrund behördlicher 
Anordnung aus nicht dem Verantwortungsbereich der EBS zuzurechnenden Umständen), ist die 
EBS berechtigt, den Studiengang und insbesondere die Lehrveranstaltungen auf angemessene 
andere Weise (z.B. mit Onlineveranstaltungen statt mit Präsenzveranstaltungen) durchzuführen, 
sofern dies für den Teilnehmer zumutbar ist und insbesondere nicht zu einer nachteiligen Än-
derung des angestrebten Studienabschlusses führt. Ein Recht zur Kündigung des Vertrags aus 
wichtigem Grund oder zur Minderung der Vergütung sowie Schadensersatzansprüche stehen 
dem Teilnehmer in diesem Fall nicht zu.
5.7 Die Wahl von Zeit und Ort der Programmdurchführung obliegt der EBS. Diese behält sich 
vor, den angekündigten zeitlichen Beginn des Programms zu ändern oder den Ort der Programm-
durchführung zu verlegen, falls dies aus organisatorischen Gründen notwendig wird. Der Teil-
nehmer kann innerhalb von einer Woche ab Zugang der Änderungsmitteilung von dem Vertrag 
zurücktreten und Rückerstattung der bereits gezahlten Vergütung verlangen, insoweit ihm eine 
Teilnahme zu den neuen Bedingungen nicht zumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des Teilneh-
mers sind ausgeschlossen. Eine Verlegung des zeitlichen Beginns um weniger als zwei Stunden 
sowie eine Verlegung des Ortes innerhalb des Rhein-Main-Gebietes berechtigt den Teilnehmer 
grundsätzlich nicht zu Rücktritt oder Vertragskündigung. 
5.8 Rücktritt und außerordentliche Kündigung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 



6 Widerrufsbelehrung
Unbeschadet des Rechts zum Rücktritt oder zur außerordentlichen Kündigung nach Ziff. 5 steht 
dem Teilnehmer – wenn er Verbraucher und nicht Kaufmann ist – noch das folgende Widerrufs-
recht zu: 

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Wi-
derrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH – 
EBS Executive School, Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 
611 7102 10 1880, E-Mail: info.es@ebs.edu mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten haben, einschließlich Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstige Standard-
lieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben 
Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrach-
ten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-
tungen entspricht. 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und  
senden Sie es zurück.)
– An die EBS  Universität für Wirtschaft und Recht  gGmbH – EBS Executive School, Haupt-

straße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, 
E-Mail: info.es@ebs.edu:

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Teilnahme an dem folgenden Studiengang:

– Bestellt am (*) / erhalten am (*):
– Name des/der Verbraucher(s):
– Anschrift des/der Verbraucher(s):
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum:

(*) Unzutreffendes streichen

7 Urheberrechte, Nutzungsrechte
7.1 Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung der Schu-
lungsunterlagen – auch als elektronische Dokumente (z. B. im PDF-Format) – und Lernprogram-
me oder von Teilen daraus behält sich die EBS vor. Kein Teil der Unterlagen darf – auch nicht 
auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der EBS  vervielfältigt, verarbeitet, verändert, 
verbreitet noch sonst zur öffentlichen Wiedergabe verwendet werden. Eine Vervielfältigung der 
Unterrichtsmaterialien durch den Teilnehmer zu Lernzwecken im Rahmen des Studiengangs 
bleibt von dem vorgenannten Verbot unberührt.

7.2  In dem Studiengang wird ggf. Software eingesetzt, die durch Urheber- und Markenrech-
te geschützt ist. Diese Software darf weder kopiert noch in sonstiger maschinenlesbarer Form 
verarbeitet und nicht aus dem Seminarraum entfernt werden. Zum Schutz der Systeme der EBS 
dürfen Software und Dateien, die der Teilnehmer selbst mitbringt, nur nach ausdrücklicher Ge-
nehmigung durch die EBS auf den Schulungsrechnern verwendet werden. Bei Zuwiderhandlun-
gen behält sich die EBS Schadensersatzforderungen vor.
 
8 Haftung
8.1 Die EBS haftet bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in voller Höhe. 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die EBS nur im Falle der Verletzung einer so vertragswesent-
lichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In diesem Fall haftet die 
EBS gegenüber den Teilnehmern allein auf Ersatz des Schadens, der typisch und vorhersehbar 
war. Sollte die EBS zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet sein, gilt das Vorstehende 
entsprechend..
8.2 Hiervon abweichend haftet die EBS für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit aufgrund einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung in vol-
ler Höhe.
8.3 Die EBS haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Sachen des 
Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des Studiengangs, soweit dies nicht auf 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der EBS zurückzuführen ist.
8.4 Die EBS haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Natur-
ereignisse sowie sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z.B. Streik, Aussperrung, 
Verkehrsstörung, Verfügung in- und ausländischer staatlicher Stellen) oder auf nicht schuldhaft 
verursachte technische Störungen, etwa des EDV-Systems, zurückzuführen sind. Als höhere Ge-
walt gelten auch Computerviren oder vorsätzliche Angriffe auf EDV-Systeme durch „Hacker“, 
sofern jeweils angemessene Schutzvorkehrungen hiergegen getroffen wurden.
8.5 Soweit die Haftung der EBS ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre 
Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9 Datenschutz
Der Teilnehmer wird hiermit davon unterrichtet, dass die EBS personenbezogene Daten erhebt 
und verarbeitet. Die Einzelheiten ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen der EBS für Teil-
nehmer in der jeweils gültigen Fassung (https://www.ebs.edu/de/datenschutz).

10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
10.1 Der Vertrag unterliegt dem auf inländische Parteien anwendbaren Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland.
10.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die 
im Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder 
ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
Wiesbaden ist weiter Gerichtsstand, sofern der Vertragspartner der EBS Kaufmann oder eine Han-
delsgesellschaft ist. 
 
11 Schriftform und Fortbestehen des Vertrages
11.1 Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen in 
Textform zu treffen.
11.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der 
Vertrag eine Lücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten sich schon jetzt, an Stelle der unwirksamen Bestimmung oder 
zur Ausfüllung der Lücke eine wirksame Bestimmung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der Gesamtvereinbarung möglichst nahe kommt.
11.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 
Sie hier finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese 
Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.

 
Stand: September 2020 
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